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Stadt Halle (Saale) 20. März 2025 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters  

 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 26.03.2025 
Anfrage der Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) zum Weihnachts- und 
Wintermarkt/Hüttenzauber 
Vorlagen-Nummer: VIII/2025/00945 
TOP: 14.5 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Welche Erträge und welche Aufwendungen hatte die Stadt für den 

Weihnachtsmarkt 2024, den Hüttenzauber 2024 sowie den Wintermarkt 2024/25? 
Bitte für jeden Markt und jede Leistung gesondert aufführen. 
 
Die Erträge für den Weihnachtsmarkt 2024 belaufen sich auf 497.342,00 Euro. 
Die Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt 2024 belaufen sich auf 493.353,47 Euro. 

 
Für die Sondernutzung Hüttenzauber 2024 hat die Stadt folgende Erträge.  
Sondernutzungsgebühr   1.366,88 € 
Verwaltungsgebühr          55,00 € 
Gebühr               27,00 € 

 
Für die Sondernutzung Hüttenzauber 2024 wurden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, 
Reinigung, Erhaltungskosten) nicht gesondert erfasst. 

 
Für die Sondernutzung Wintermarkt 2024/25 hatte die Stadt folgende Erträge: 
Sondernutzungsgebühr   10.780,00 € 
Verwaltungsgebühr        250,00 € 
Anschlussgebühren Strom/Wasser   1.900,00 € 

 
Für die Sondernutzung Wintermarkt 2024/25 wurden Aufwendungen (z.B. Personalkos-
ten, Reinigung, Erhaltungskosten) nicht gesondert erfasst. 

 
2. In welcher Höhe sind die Erträge für die Nutzung des Hallmarktes durch den 

diesjährigen Winterzauber? 
 

Für den diesjährigen Winterzauber können noch keine Aussagen getroffen werden. Im 
vergangenen Jahr 2024 lagen die Erträge bei 27.386,09 Euro. 

 
3. Welche Leistungen mit welchen finanziellen Auswirkungen stellt die Stadt den 

Betreibern des Wintermarktes und des Hüttenzaubers unentgeltlich zur 
Verfügung?  
 
Die Betreiber des Wintermarktes erhalten aufgrund der Kooperationsvereinbarung vom 
05.12.2018 einen Gebührenerlass i. H. v. 30% auf die Standgebühr. Dies entspricht 
einem Nachlass i. H. v. 4.620,00 € für den Wintermarkt 2024/2025. 

 



Für den Hüttenzauber werden keine Leistungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
 
4. Stellen die Betreiber der Märkte der Stadt kostenfrei Leistungen zur Verfügung? 

Wenn ja, welche und mit welchem Betrag? 
 

Der Stadt werden keine kostenfreien Leistungen durch die Betreiber der Märkte zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
 
Oberbürgermeister 


	Beschlußvorschlag

